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Darstellungen von Lärmbändern stellen den maximal denkbaren 
Wirkbereich für das Schutzgut Vögel dar. Abweichungen vom 
Schallgutachten der BfG (2021) bezogen auf das Schutzgut Mensch 
und menschliche Gesundheit weichen methodisch bedingt hiervon ab. 

Für die Beurteilung des Schutzguts Mensch ist die Ermittlung und 
Bewertung des Lärms durch die BfG (2021) maßgeblich.
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FFH-Gebiete 10,11

Untersuchungsgebiet

Mittlere Havelniederung, DE 3542-421

Ketziner Havelinseln, DE 3542-301

Deetzer Hügel, DE 3542-302

Döberitzer Heide, DE 3444-303

Havel bei Potsdam, DE 3643-305

Ketziner Havel, DE 3542-305

Obere Wublitz, DE 3543-302

Rhinslake bei Rohrbeck, DE 3444-305

Steppenhügel im Havelland, DE 3542-304

Vogelschutzgebiete (SPA) 8

Übersicht FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete (SPA)

Quelle:
Land Brandenburg; dl-de/by-2-0; Daten LfU Brandenburg; 
FFH-Gebiete nach EZV, Stand: 31.12.2023, Vogelschutz-
gebiete (SPA), Stand: 01.06.2013

potenzielles Bruthabitat des Seeadlers (Nachweis durch das LfU),
2019 konnte das Vorkommen nicht bestätigt werden. 2

#
# # #

#
###

Vogelschutzgebiet (SPA) "Mittlere Havelniederung", 
DE 3542-421 8

Sonstiges/ Nachrichtlich

Vogeschutzgebiet (SPA) "Mittlere Havelniederung"

Gewässer

Legende

Untersuchungsgebiet UVP-Bericht

Vogeschutzgebiet (SPA) "Mittlere Havelniederung"

Ausschnitt Karte Wirkungen auf das Vogelschutzgebiet

Wirkung Vögel 1,2,5,6

Brutvogel Durchzügler Nahrungsgast Schlafplatz

Betroffenheit durch Lärm 
und/oder visuelle Störreize

Betroffenheit durch 
Verlust der Niststätte

keine Betroffenheit ")B ")S

#*B

!(B

")D ")N

Rast- und Sammelplätzen der Zugvogelarten - Schlafplätze Gänse 3

Wiesenbrütergebiete 4

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Dargestellte Abgrenzungen sind lagemäßig nicht eingemessen.

Quellen:
1 - IUS Faunistische Kartierungen 2019, 2020, 2021 (Fledermäuse,Biber, Fischotter, Brutvögel, 
     Amphibien, Reptilien, Insekten)
2 - Daten LfU, Datenübergabe per E-Mail im Novenber 2019
3 - LAPRO Brandenburg 2001, Karte 3.1 Arten- und Lebensgemeinschaften, Rast- und 
     Sammelplätze Zugvögel
4 - Wiesenbrütergebiete: Land Brandenburg; dl-de/by-2-0; Daten LfU BB, 
     Stand der Daten: Oktober 2012
5 - Technische Planung (PTW, Stand 10/2025)
6 - BfG (September 2002): Hinweise für die Berücksichtigung des Faktors 'lärmintensive 
     Baugeräte' im Rahmen von Planfeststellungsverfahren beim Wasserbau.
7 - Eigene Erhebung Biotop- und Flächennutzungskartierung (IUS 2019, Stichpunktkontrolle 2024)
8 - Land Brandenburg 2025; dl-de/by-2-0; Daten LfU Brandenburg; Vogelschutzgebiete (SPA), 
     Stand: 01.10.2014
9 - BfG (2021): Quantifizierung der mit dem Ausbau der Südstrecke des Havelkanals PFA2 
     (HvK-km 22,90 bis HvK-km 33,80) verbundenen Lärmimmissionen. – BfG Bericht BfG-2058.
10 - Land Brandenburg 2025; dl-de/by-2-0; Daten LfU Brandenburg;  FFH-Gebiete nach EZV, 
       Stand: 01.10.2024
11 - Land Brandenburg 2025; dl-de/by-2-0; Daten LfU Brandenburg;  FFH-Gebiete, Stand: 31.05.2017
12 - WSA Spree-Havel (WNA, E-Mail vom 30.06.2021)

Kartengrundlagen: 
- DTK 10, © Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB),  Stand 2018

Erläuterung der Kürzel der Vogelarten, die Erhaltungsziele des SPA DE 3542-421 darstellen

Entfernungsangaben

Schalldruckpegel (LRA Tag) bei freier Schallausbreitung, ermittelt nach BfG 2002 8 in Abhängigkeit vom 
Schallleistungspegel ( LwA) der Baugeräte (Einsatzzeit max. 8 h) und der Entfernung zur Schallquelle 
(nach AVV Baulärm).
Mittelwert LwA = 121 dB(A) bei Rammen mit Schutz
Mittelwert LwA = 113 dB(A) bei Steinschüttung (Deckwerksaufbau und bauzeitliche Umschlagstelle)

> 80 dB(A)

80-75 dB(A)

75-70 dB(A)

70-65 dB(A)

< 55 dB(A) ohne Darstellung 

65-60 dB(A)

60-55 dB(A)

Baubedingte Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen

Relevante Wirkungen auf europäische Vogelarten
des Anhangs I

Verlust von Gehölzhabitaten, Beeinträchtigung für ortstreue Höhlenbrüter

Verlust von Habitaten, Nistplatzmöglichkeiten von Vögeln 1,2,5

T1.2 Verlust und Beeinträchtigungen von Gehölzen 1,5,7

T2.3 Anlagebedingte Veränderung der Gewässermorphologie (Änderung der Ufer- und Sohlstruktur: 
Umwandlung von Land- in Wasserfläche [Abgrabung] bzw. von Wasser- in Landfläche [Überdeckung 
von Wasserfläche], Profilaufweitung, Ufersicherung, Sohlvertiefung)

T1.3 Baubedingte Erschütterungen (Einbringung von Spundwänden) 

T1.5 Baubedingte visuelle Störreize, Bewegungsunruhe und Lichtemissionen
Baubedingte Störung durch visuelle Störreize (Anwesenheit des Menschen) und Lichtemissionen in 
der dunklen Jahreszeit (betrifft insb. dämmerungs- und nachtaktive Tiere im Winter, zeitigen Frühjahr 
und Herbst.)

T1.7 Trübungsfahne und Resuspendierung von Schwebstoffen durch Baggerung und Sedimentverluste 
von der Schute

T3.1 Hydraulische Belastung durch den Schifffahrtsbetrieb im Bereich der neuen Wartestelle bei km 25,7 
(nördlich Buchow-Karpzow)

T1.1 Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme

T1.4 Baubedingter Lärm 6

T2.1 Anlagebedingte landseitige Flächeninanspruchnahme 

Nicht relevante Wirkungen auf europäische Vogelarten 
des Anhangs I (ohne Darstellung)
Baubedingte Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen

- Vorübergehender Verlust von Habitaten (Makrozoobenthos)
- Vermeidung der Betroffenheit vorhandener Flachwasserzonen

Betriebsbedingte Wirkungen

- Keine Auswirkungen die über anlagebedingte Wirkungen sowie bauzeitliche Wirkungen durch Lärm, 
  Gehölzverluste, visuelle Störungen und Erschütterungen hinaus gehen

- Kurzfristige Scheuchwirkung, keine Auswirkungen die über bauzeitliche Wirkungen durch Lärm und visuelle 
  Störungen hinaus gehen

- keine Auswirkungen auf Vögel, da bereits im Bestand Trübung des Wassers durch Unterhaltungsmaßnahmen 
und regelmäßige Schifffahrt; nur temporäre Beeinträchtigung im Bereich der Fahrrinne

- Vorbelastung des Kanals
- Störung von Arten im unmittelbaren Umfeld der Wartestelle. 
- Gewöhnungseffekt anpassungsfähiger Arten

Beeinträchtigungen von lärmempfindlichen, tagaktiven Arten. Teilweise Überlagerung durch visuelle 
Störreize (Anwesenheit des Menschen).

Keine erhebliche Beeinträchtigung, da in Bezug auf die gesamte Fläche des SPA weniger als 1 % 
der potenziellen Habitate von Höhlenbrütern verloren gehen. 

Keine erhebliche Beeinträchtigung, da nur temporäre Beeinträchtigung von Habitaten während der 
Bauzeit. Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind die Habitate wieder vollumfänglich nutzbar. Zudem 
werden in Bezug auf die Gesamtfläche des SPA weniger als 1 % der potenziellen 
Habitatsflächen temporär beeinträchtigt. 

Keine erhebliche Beeinträchtigung, da nur temporäre Beeinträchtigung von Habitaten während der 
Bauzeit. Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind die Habitate wieder vollumfänglich nutzbar. Zudem 
werden in Bezug auf die Gesamtfläche des SPA weniger als 1 % der potenziellen 
Habitatsflächen temporär beeinträchtigt. 

Keine erhebliche Beeinträchtigung, da in Bezug auf die gesamte Fläche des SPA weniger als 1 % 
der potenziellen Habitate von Brutvögeln verloren gehen. 

Döberitzer Heide, DE 3444-401

Die Darstellung dient ausschließlich der Bewertung in Bezug auf das Schutzgut Tiere und stellt den maximal 
denkbaren Wirkraum unter Worst-Case-Bedingungen dar (lärmintensive Maßnahmen an 8h / Tag,  freie Schall-
ausbreitung ohne Berücksichtigung der Bodendämpfung bzw. Dämpfung durch Vegetation oder die Geländeform 
[Böschungen und Seitendämme, Gebüsch- und Baumreihen]). Die zu erwartende Belastung von schutzwürdigen 
Flächennutzungen bezogen auf das Schutzgut Mensch ist ausschließlich dem Lärmgutachten (BfG 2021)9 zu 
entnehmen. Dort erfolgt die Modellierung der Schallausbreitung mittels IMMI. 
Es gelten die Aussagen des Lärmgutachtens.

Rev Kch-1

Kch

Durch aktuelle Kartierungen (LfU 2015 und IUS 2019/ 2020/ 2021) bestätigte 
Vogelreviermittelpunkte

Sonstige Nachweise (Altnachweise [vor 2015] LfU, Durchzügler, Nahrungsgäste)
* sofern es sich um zusätzliche Reviere oder Habitatnutzungen handelt

Altnachweis*

")A

Bestehende Kanalseitendämme 12

Abschirmende Gehölzstrukturen (Siehe Wirkung T1.5) 7

ohne Darstellung:

Kürzel Vogelart Wissenschaftlicher Name

Blk Blaukehlchen Luscinia svecica

Ev Eisvogel Alcedo atthis

Fia Fischadler Pandion haliaetus

Kch Kranich Grus grus

Msp Mittelspecht Dendrocopos medius

Nt Neuntöter Lanius collurio

Rm Rotmilan Milvus milvus

Rod Rohrdommel Botaurus stellaris

Row Rohrweihe Circus aeruginosus

Sea Seeadler Haliaeetus albicilla

Sgm Sperbergrasmücke Sylvia nisoria

Sir Silberreiher Casmerodius albus

Ssp Schwarzspecht Dryocopus martius

Swm Schwarzmilan Milvus migrans

Tss Trauerseeschwalbe Chlidonias niger

Wk Wachtelkönig Crex crex

Wsb Wespenbussard Pernis apivorus

Be Bekassine Gallinago gallinago

Br Blässhuhn Fulica atra

Gäs Gänsesäger Mergus merganser

Gra Graugans Anser anser

Grr Graureiher Ardea cinerea

Gänse Gänse 
Sn Schnatterente Anas strepera

Sto Stockente Anas platyrhynchos

Zt Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis

Arten des Anhangs I der Richtlinie 2009/147/EG

Regelmäßig vorkommende Zugvogelarten, die nicht in Anhang I 
der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführt sind


